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Beantwortung der Mündlichen Anfrage 
 

Kosten durch Rechtsstreitigkeiten aufgrund von Fehlleistungen der politischen Leitung des 

Gesundheitsamtes 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsteher, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Potthast, 

 

ich erlaube mir vorab darauf hinzuweisen, dass – im Gegensatz zur Suggestion in Ihrer 

Überschrift – die Rechtsstreitigkeiten einzig und alleine wegen falscher Behauptungen in der 

ZEIT und auf Zeit Online erforderlich wurden. 

 

für das Bezirksamt beantworte ich Ihre mündliche Anfrage wie folgt: 

 

Zu 1.: 

Die ZEIT sowie Zeit Online haben im Zusammenhang mit dem schrecklichen Messerangriff 

vom 3. Mai 2023 auf zwei Kinder an der Evangelischen Schule Neukölln geschrieben, der 

Mann sei dem Sozialpsychiatrischen Dienst (SpD) bekannt gewesen. Das ist jedoch nicht der 

Fall. 

 

Im Gegensatz zu vielen anderen Tatsachen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsamt 

Neukölln hat der Autor des Artikels, Herr Jan Schweitzer, diese Information nicht beim 

Bezirksamt Neukölln überprüfen lassen, sondern ungeprüft veröffentlicht. Damit wurde ein 

kausaler Zusammenhang zwischen der zweifelsohne schwierigen Situation im SpD und dem 



Messerangriff konstruiert, der inakzeptabel ist und einen erheblichen Schaden für das 

Bezirksamt und die Mitarbeitenden des Bezirksamtes bedeutet. 

 

Auf einen entsprechenden Hinweis der Pressestelle des Bezirksamtes mit der Bitte um eine 

Korrektur und Gegendarstellung reagierte der Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG und 

unmittelbar mit einem Anwaltsschreiben. Daraufhin beschloss das Bezirksamt die 

Beauftragung einer externen Kanzlei zur Durchsetzung seiner Ansprüche. Im Zuge der 

rechtlichen Auseinandersetzung beantragte das Bezirksamt vor dem Landgericht Hamburg 

u.a. die Veröffentlichung einer Gegendarstellung zur Falschbehauptung. Das Landgericht 

bestätigte den Anspruch des Bezirksamtes in seinem Beschluss Az.: 324 O 203/23 vom 9. Juni 

2023. 

 

Am 12. Juni 2023 legten die Anwälte der ZEIT (Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG und 

Zeit Online GmbH) Widerspruch gegen diesen Beschluss ein. Das Landgericht Hamburg 

bestätigte seine einstweilige Verfügung. Nachdem die ZEIT dem gerichtlichen Beschluss zum 

Abdruck der Gegendarstellung nicht nachkam, beantragte das Bezirksamt die Verhängung 

eines Zwangsgeldes. Das Hanseatische Oberlandesgericht wies den Antrag der ZEIT, die 

Zwangsvollstreckung vorläufig einzustellen, am 21. Juli 2023 zurück, „weil die Berufung keine 

hinreichende Aussicht auf Erfolg hat“ (Az.: 7 U 26/23). Schließlich beantragte die ZEIT beim 

Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung, um den zeitnahen Abdruck der 

Gegendarstellung zu verhindern. Dieser Antrag wurde durch die 1. Kammer des Ersten Senats 

des Bundesverfassungsgerichtes am 31. Juli 2023 einstimmig abgelehnt (1 BvR 1451/23). 

Daraufhin erfolgte im August 2023 der Abdruck der Gegendarstellung des Bezirksamtes. 

 

Dem Bezirksamt sind im Zusammenhang mit der Beauftragung einer Rechtskanzlei Kosten 

über 6.140.40 Euro entstanden. Hinzu kommen Kosten in Höhe von 1.171,60 Euro im Rahmen 

eines Kostenfestsetzungsbeschlusses durch das Landgericht Hamburg. 

 

Zu 2.: 

Vereinbarungen zu Honorarkosten fallen grundsätzlich unter das Geschäftsgeheimnis. 

 

 Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Für den Leiter des Geschäftsbereichs 

 

 

Jochen Biedermann 

Bezirksstadtrat 


